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Ausgewählte Urteile des Bundesgerichts zum 

Strafvollzugs- und Massnahmenrecht 

zusammengestellt von Daniel Verasani, RA, LL.M., Fachbereichsleiter Sonderdienst im Amt für 

Justizvollzug des Kantons Aargau. 

Die Auswahl der Urteile erfolgt durch den Autor. Sie werden in einer Regeste zusammengefasst 

mit Hinweisen zu einzelnen relevanten Erwägungen (mit eigenen Hervorhebungen). 

 

Urteil 1B_186/2022 vom 09.05.2022 

Regeste 

Entlassung aus Sicherheitshaft (Bestätigung der Rechtsprechung);  

Wenn der Beschwerdeführer bereits zwei Drittel der erst- oder zweitinstanzlich verhängten 
Freiheitsstrafe in Untersuchungs- bzw. Sicherheitshaft verbracht hat und die Strafe im 
Rechtsmittelverfahren noch verkürzt, nicht aber erhöht werden kann, verlangt das 
Bundesgericht vom Haftrichter eine Prognose über die Anwendbarkeit von Art. 86 Abs. 1 
StGB. 

Aus den Erwägungen: 

E.4.1. Mit Blick auf Art. 212 Abs. 3 StPO ist zu vermeiden, dass die Haftdauer in grosse Nähe zur 

zu erwartenden Freiheitsstrafe rückt (BGE 145 IV 179 E. 3.1 mit Hinweis). Liegt bereits ein 

richterlicher Entscheid über das Strafmass vor, stellt dieser ein wichtiges Indiz für die 

mutmassliche Dauer der tatsächlich zu verbüssenden Strafe dar (BGE 145 IV 179 E. 3.4 mit 

Hinweis). Nach der Rechtsprechung ist bei der Prüfung der zulässigen Haftdauer der Umstand, 

dass die in Aussicht stehende Freiheitsstrafe bedingt oder teilbedingt ausgesprochen werden 

kann, wie auch die Möglichkeit einer bedingten Entlassung aus dem Strafvollzug im Grundsatz 

nicht zu berücksichtigen (BGE 145 IV 179 E. 3.4 mit Hinweisen). Die Gewährung der bedingten 

Entlassung nach zwei Dritteln der Strafe hängt vom Verhalten des Gefangenen im Strafvollzug 

und von der Prognose hinsichtlich seines zukünftigen Verhaltens in Freiheit ab (Art. 86 Abs. 1 

StGB). Diese Fragen fallen in das Ermessen der zuständigen Behörde (Art. 86 Abs. 2 StGB) und 

es liegt in der Regel nicht am Haftrichter, eine solche Prognose anzustellen.   

Vom Grundsatz der Nichtberücksichtigung der Möglichkeit einer bedingten Entlassung ist dann 

eine Ausnahme zu machen, wenn es die konkreten Umstände des Einzelfalls gebieten, 

insbesondere wenn absehbar ist, dass eine bedingte Entlassung mit grosser Wahrscheinlichkeit 

erfolgen dürfte (BGE 143 IV 160 E. 4.2 mit Hinweisen). Wenn der Beschwerdeführer bereits zwei 

Drittel der erst- oder zweitinstanzlich verhängten Freiheitsstrafe in Untersuchungs- bzw. 

Sicherheitshaft verbracht hat und die Strafe im Rechtsmittelverfahren noch verkürzt, nicht aber 

erhöht werden kann, verlangt das Bundesgericht vom Haftrichter eine Prognose über die 

Anwendbarkeit von Art. 86 Abs. 1 StGB. Fällt diese positiv aus, muss dem 

Haftentlassungsgesuch stattgegeben werden, zumal die bedingte Entlassung aus dem 

Strafvollzug die Regel darstellt, von der nur aus guten Gründen abgewichen werden darf 
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(vgl. BGE 133 IV 201 E. 2.2 f.; Urteile 1B_283/2015 vom 16. September 2015 E. 3.2 ff. und 

1B_51/2008 vom 19. Dezember 2008 E. 4.1; je mit Hinweisen).  

(…)  

4.4. Die Vorinstanz hat in der angefochtenen Verfügung erwogen, vom Grundsatz, dass bei der 

Prüfung der Verhältnismässigkeit der Sicherheitshaft die Möglichkeit einer bedingten Entlassung 

nicht zu berücksichtigen sei, sei vorliegend nicht abzuweichen. Auf den im vorinstanzlichen 

Verfahren eingereichten, für den Beschwerdeführer ausgesprochen positiven Führungsbericht ist 

sie nicht eingegangen, obschon der Beschwerdeführer im vorinstanzlichen Verfahren darauf 

Bezug nahm und es sich bei diesem Bericht nach der dargelegten Rechtsprechung um ein für die 

Beurteilung der Verhältnismässigkeit der Sicherheitshaft zentrales Beweismittel handelt. Weitere 

Umstände, welche für oder gegen die hohe Wahrscheinlichkeit einer bedingten Entlassung 

sprechen könnten, hat die Vorinstanz ebenfalls nicht genannt, obwohl im Zeitpunkt der 

angefochtenen Verfügung feststand, dass der Beschwerdeführer zwei Drittel der gegen ihn 

zweitinstanzlich ausgesprochenen Freiheitsstrafe bereits verbüsst hat und die Freiheitsstrafe im 

Rechtsmittelverfahren nicht mehr erhöht werden kann. Dass die Vorinstanz die für und gegen die 

hohe Wahrscheinlichkeit einer bedingten Entlassung sprechenden Umstände bedacht und die 

unter den gegebenen Umständen vom Haftrichter verlangte Prognose über die Anwendbarkeit 

von Art. 86 Abs. 1 StGB getroffen hätte, wird aus der Begründung der angefochtenen Verfügung 

nicht ersichtlich.   

Unter den gegebenen Umständen durfte sich die Vorinstanz mit Blick auf die aus Art. 29 Abs. 2 

BV abgeleitete behördliche Begründungspflicht nicht damit begnügen auszuführen, vom 

Grundsatz der Nichtberücksichtigung der Möglichkeit der bedingten Entlassung sei vorliegend 

nicht abzuweichen. Vielmehr wäre sie angesichts der wiedergegebenen Rechtsprechung (vgl. E. 

4.1 hiervor) gehalten gewesen, zu überprüfen, ob die Voraussetzungen für eine bedingte 

Entlassung mit grosser Wahrscheinlichkeit vorlagen. Insbesondere wäre sie verpflichtet gewesen, 

auf diejenigen Vorbringen des Beschwerdeführers einzugehen, welche geeignet sind, über das 

Vorliegen der Voraussetzungen für die bedingte Entlassung Aufschluss zu geben.  
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